
Stadt Flensburg  Flensburg, den 31.01.2025 
Der Oberbürgermeister  Carsten Barz 
Fachbereich Stadtentwicklung und Klimaschutz   85 28 86 
Stadt- und Landschaftsplanung 

 
Amtliche Bekanntmachung 

Der vom Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung in der Sitzung am 28.01.2025 gebillig-
te und zur Veröffentlichung im Internet bestimmte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes „Möbelmarkt Westerallee 164“ (VB Nr. 53) für das Gebiet des 
 
Grundstückes Westerallee 164 und der östlich angrenzenden Straßenfläche Westerallee 
 
und die Begründung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer der Veröffentlichungsfrist 
vom 03.02.2025 bis 07.03.2025 im Internet veröffentlicht und können im Internet auf der Beteili-
gungsplattform des Landes unter www.bob-sh.de und über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein (Link) eingesehen werden. 
Von einer Umweltprüfung wird abgesehen, da  

 keine Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder begründet wird, die eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen und 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b Baugesetzbuch 
genannten Schutzgüter bestehen. 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes hingewie-
sen:  

 Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist ab-
gegeben werden.  

 Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Übermittlung 
von Stellungnahmen ist wie folgt möglich: als Stellungnahme auf der o.g. Beteiligungsplatt-
form oder stadtplanung@flensburg.de . Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. 

 Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, 
dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abge-
geben worden sind, bei der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hät-
te kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB besteht folgende ande-
re leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB: 
Der Entwurf und die Begründung liegen während der oben angegebenen Veröffentlichungsfrist im 
Technischen Rathaus Flensburg, Am Pferdewasser 14; Hauptgeschoss während folgender Zeiten 
montags bis mittwochs mindestens von 8 bis 16.00 Uhr, donnerstags bis 17.30 Uhr, freitags bis 
12.30 Uhr öffentlich aus 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB zusätzlich in 
das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse www.bob-sh.de eingestellt. 
 
Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser Bekannt-
machung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den Digitalen Atlas Nord des 
Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist das zentrale Landesportal des Lan-
des Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar unter 
www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesda-
tenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 

http://www.bob-sh.de/
https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/BuFPlaene/index.html?lang=de
mailto:stadtplanung@flensburg.de
http://www.bob-sh.de/
http://www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung


Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 
 
Abweichend von den Vorschriften des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes sind für die Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden des Königreichs Dänemark die Vorschriften des Baugesetz-
buchs einschließlich der sich daraus ergebenden Rechtsfolgen anzuwenden. 
 
Die Bekanntmachung ist im Internet unter www.flensburg.de sowie Abdruck im Flensburger Tage-
blatt und im Flensborg Avis erfolgt. 
Stadt Flensburg, Der Oberbürgermeister 
 

Hinweis: 
Die Unterlagen zum Beschluss können Sie im Ratsinformationssystem über den Link Beschlussunter-
lagen aufrufen. Eine Zusammenstellung der Auslegungsunterlagen können Sie mit Beginn der öffent-
lichen Auslegung über den Link Aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen aufrufen. 

 

http://www.flensburg.de/buergerservice/amtliche-bekanntmachungen/index.php
https://ratsinfo.flensburg.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaV8S8juG63bRuNt0a-HUP4
https://ratsinfo.flensburg.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaV8S8juG63bRuNt0a-HUP4
http://www.flensburg.de/Wohnen-Wirtschaft/Stadt-und-Landschaftsplanung/Bauleitplanung-und-Satzungen/Aktuelle-%C3%96ffentlichkeitsbeteiligung

